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In einem umfangreichen Buch setzt sich Eberhard F. Otto) 
den Nachweis zur Aufgabe, daß der germanische Adel aus den 
Zeiten der Landnahme trotz entgegenstehender auf Bildung einer 
Gemeinfreiheit abzielender Bestrebungen seine politische und 
soziale Stellung gehalten habe. Er bilde nachmals einen ent­
scheidenden Bestandteil der Mnisterialität und finde im hoch­
mittelalterlichen Rittertum seinen reinsten Ausdruck. Indem 
wir über dieses Buch berichten, bemühen wir uns gleich­
zeitig, die Mängel jener These herauszuarbeiten, die uns darin 
zu liegen scheinen, daß gegenüber der auf dem Geschlecht be­
ruhenden Bevorrechtung die Frage nach deren notwendiger 
wirtschaftlicher Unterbauung vernachlässigt wird. Die Annahme 
von dem Fortleben des germanischen Adels kann Wahrschein­
lichkeit nur dann beanspruchen, wenn glaubhaft gemacht wird, 
dah die ursprüngliche Besitzverteilung im wesentlichen unver­
ändert geblieben sei. Anders ist die widersprechende Feststellung, 
daß Verarmung bereits den vornehmlichsten Anlaß für den un­
abwendbaren Verlust der Freiheit oder den „freiwilligen" Über­
tritt in die Hörigkeit abgab, nicht zu entkräften. Ist aber wirt­
schaftliche Unabhängigkeit Voraussetzung für den Besitz der 
Freiheit, so ist es andererseits nicht gestattet, von einem Adel zu 
sprechen, solange unzweifelhaft aus unfreien Verhältnissen 
stammende Beschränkungen hinsichtlich des Eigentums und der
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